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Luxemburg, 6. September 2021 

 
MITTEILUNG AN DIE ANTEILINHABER 

 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
der Verwaltungsrat von Candriam Sustainable, SICAV gemäß Teil I des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen 
(nachfolgend das „Gesetz von 2010“ genannt), hat in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Satzung und den Bestimmungen von Kapitel 8 des Gesetzes 
von 2010 beschlossen, die Verschmelzung durch die Aufnahme des Teilfonds Candriam Sustainable Equity North America (aufgenommener Sub-Fonds) durch 
den Teilfonds Candriam Sustainable Equity US (aufnehmender Teilfonds), im Sinne von Artikel 1 Punkt 20 Buchstabe a des Gesetzes von 2010 und nach dem 
nachfolgend beschriebenen Verfahren, durchzuführen: 

 
1. Verschmelzung des Teilfonds Candriam Sustainable Equity North America mit dem Teilfonds Candriam Sustainable Equity US 
 

Aufgenommener Teilfonds  Aufnehmender Teilfonds 

Name Klasse Ertrags-
verwendung 

Währung ISIN   Name Klasse Ertrags-
verwendung 

Währung ISIN 

Candriam 
Sustainable Equity 
North America 

C Thes. USD LU1313772581 => Candriam Sustainable 
Equity US 

C Thes. USD LU2227857070 

Candriam 
Sustainable Equity 
North America 

C Aussch. USD LU1313772664 => Candriam Sustainable 
Equity US 

C Aussch. USD LU2227857153 

Candriam 
Sustainable Equity 
North America 

I Thes. USD LU1313772748 => Candriam Sustainable 
Equity US 

I Thes. USD LU2227857401 

Candriam 
Sustainable Equity 
North America 

I-H Thes. CHF LU1434526031 => Candriam Sustainable 
Equity US 

I-H Thes. CHF LU2227858045 

Candriam 
Sustainable Equity 
North America 

I-H Thes. EUR LU1507501481 => Candriam Sustainable 
Equity US 

I-H Thes. EUR LU2227857740 

Candriam 
Sustainable Equity 
North America 

V Thes. USD LU1313773126
* 

=> Candriam Sustainable 
Equity US 

V Thes. USD LU2227859365 

Candriam 
Sustainable Equity 
North America 

V-H Thes. EUR LU1797946834 => Candriam Sustainable 
Equity US 

V-H Thes. EUR LU2227859449 

* Diese Anteilsklasse ist in Deutschland nicht für den Vertrieb zugelassen. 
 

2. Hintergrund und Beweggründe für die Verschmelzung 
 

Die Verschmelzung ist Teil einer strategischen Überprüfung der Fondspalette von Candriam, insbesondere des Ziels der Verwaltungsgesellschaft, die 
Fondspalette zu rationalisieren. 
Angesicht der potenziellen Erhöhung des verwalteten Vermögens des aufnehmenden Teilfonds dürfte die Verschmelzung darüber hinaus eine effizientere 
Portfolioverwaltung ermöglichen. 
 
3. Auswirkungen der Verschmelzung für die Anteilinhaber des aufgenommenen und des aufnehmenden Teilfonds sowie für die Übertragung von 

Vermögenswerten und den Umtausch von Anteilen geltende Bestimmungen 
 
Am Tag des Inkrafttretens, wie unten definiert, wird der aufgenommene Teilfonds zum Zeitpunkt seiner Auflösung ohne Liquidation alle Vermögenswerte und 
Verbindlichkeiten auf den aufnehmenden Teilfonds übertragen, indem die entsprechende Anteilsklasse des aufnehmenden Teilfonds auf die Anteilinhaber des 
aufgenommenen Teilfonds verteilt wird. 

Die Anteilinhaber des aufgenommenen Teilfonds, die zu Anteilinhaber des aufnehmenden Teilfonds werden, genießen weiterhin dieselben Rechte, die mit den 
Anteilen verbunden sind, insbesondere das Recht, an den Hauptversammlungen teilzunehmen und die mit den Anteilen verbundenen Stimmrechte auszuüben, 
sowie das Recht auf Aktiengewinn. 
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Die Anteilinhaber des aufgenommenen Teilfonds, die ihr Recht auf Rückgabe und Umtausch ihrer Anteile nicht ausüben, werden Anteilinhaber des 
aufnehmenden Teilfonds, und ihnen wird im Austausch für ihre Anteile eine Anzahl an entsprechenden Anteilen des aufnehmenden Teilfonds gemäß den in 
Punkt 1 dieser Mitteilung beschriebenen Bedingungen und auf Grundlage des Umtauschverhältnisses, wie unten dargelegt, zugewiesenen. 

Die Anteilinhaber, die im Register der eingetragenen Anteilinhaber des aufgenommenen Teilfonds eingetragen sind, werden automatisch in das Register der 
eingetragenen Anteilinhaber des aufnehmenden Teilfonds eingetragen. 

Der aufnehmende Teilfonds wird von den Anteilinhabern des aufgenommenen Teilfonds infolge der Verschmelzung keine Zeichnungsgebühr einbehalten. 

Zur Vereinfachung der Verschmelzungsverfahren kann der Portfoliomanager des aufgenommenen Teilfonds ab dem Veröffentlichungsdatum dieser Mitteilung 
das Portfolio des aufgenommenen Teilfonds anpassen, um es in Einklang mit dem Anlageziel und der Anlagepolitik des aufnehmenden Teilfonds zu bringen. 

Die Anteilinhaber des aufgenommenen Teilfonds werden Anteilinhaber des aufnehmenden Teilfonds, der einen sehr ähnlichen Anlageprozess verfolgt wie der 
des aufgenommenen Teilfonds. Der Hauptunterschied ist das Anlageuniversum, da der aufnehmende Teilfonds in Aktien von Unternehmen investiert, deren 
Gesellschaftssitz und/oder ihre Hauptgeschäftstätigkeit in den Vereinigten Staaten von Amerika liegt.  

Die Merkmale des aufnehmenden Teilfonds, einschließlich des Risikoprofils, der Anlageziele und -politik, werden infolge der Verschmelzung nicht geändert. 

Ein Vergleich der wichtigsten Unterschiede zwischen dem aufgenommenen Teilfonds und dem aufnehmenden Teilfonds ist in Anhang 1 dieser Mitteilung 
enthalten.  

Zur Vereinfachung des operativen Verfahrens werden die Verschmelzungs-, Zeichnungs-, Rücknahme- und Umtauschanträge im aufgenommenen Teilfonds mit 
Wirkung ab 12:00 Uhr mittags am 12. Oktober 2021 ausgesetzt. 

Anteilinhaber des aufgenommenen Teilfonds und Anteilinhaber des aufnehmenden Teilfonds können bis 12:00 Uhr mittags des 8. Oktober 2021 die 
gebührenfreie Rücknahme ihrer Anteile verlangen (abgesehen von den Abgaben und Steuern, die von den Behörden in den Ländern, in denen die Anteile 
verkauft werden) oder den Umtausch in Anteile eines anderen Teilfonds der SICAV verlangen. 

Anteilinhaber, die dieses Recht nicht innerhalb der festgelegten Fristen ausüben, können ihre Rechte als Anteilinhaber des aufnehmenden Teilfonds nach 
12:00 Uhr mittags am 15. Oktober 2021 ausüben. 

Diese Mitteilung richtet sich an die Anteilinhaber des von der Verschmelzung betroffenen Teilfonds, damit sie eine fundierte Entscheidung über die 
Auswirkungen dieser Verschmelzung auf ihre Anlage treffen können. 

Wir empfehlen den Anteilinhabern dringend, sich besonders im Hinblick auf mögliche steuerliche Folgen aufgrund der Verschmelzung an ihre professionellen 
Berater zu wenden. 
 
4. Tag des Inkrafttretens der Verschmelzung und Methode zur Berechnung des Umtauschverhältnisses 
 
Am Tag des Inkrafttretens, wie nachfolgend definiert, überträgt der aufgenommene Teilfonds seine gesamten Vermögenswerte und Verbindlichkeiten auf den 
aufnehmenden Teilfonds und erlischt. Die Anteile des aufgenommenen Teilfonds werden annulliert. 

Das Umtauschverhältnis wird berechnet, indem der Nettoinventarwert der Anteile des aufgenommenen Teilfonds durch den Nettoinventarwert der Anteile des 
aufnehmenden Teilfonds geteilt wird (das „Umtauschverhältnis“). 

Das Umtauschverhältnis wird am 15. Oktober 2021 (dem „Berechnungstag“) auf der Basis der Nettoinventarwerte zum 14. Oktober 2021 berechnet. 

Die Verschmelzung tritt am 15. Oktober 2021 (dem „Tag des Inkrafttretens“) in Kraft, und das Datum des ersten berechneten Nettoinventarwerts des 
aufnehmenden Teilfonds wird der 18. Oktober 2021 sein, unter Berücksichtigung der zusammengelegten Vermögenswerte. 

Das Umtauschverhältnis wird den Anteilinhabern des aufgenommenen Teilfonds sobald wie möglich nach dem Tag des Inkrafttretens mitgeteilt. 
 
5. Kosten der Verschmelzung 
 
Alle Rechts-, Beratungs- und Verwaltungskosten in Verbindung mit der Vorbereitung und Durchführung der Verschmelzung gehen zulasten der 
Verwaltungsgesellschaft, Candriam Luxembourg. Prüfgebühren im Zusammenhang mit der Verschmelzung sowie Kosten im Zusammenhang mit der 
Neugewichtung und der Übertragung des Portfolios werden vom aufgenommenen Teilfonds getragen. 
 
6. Rechte der Anteilinhaber 
 
Im aufgenommenen Teilfonds hat kein Anteilinhaber besondere Rechte, und es gibt keine Inhaber von anderen Wertpapieren als Anteilen. 

Alle Anteile, die zum Zeitpunkt dieser Verschmelzung gemäß den oben unter Punkt 1 dieser Mitteilung dargelegten Methoden für den aufnehmenden Teilfonds 
ausgegeben werden, sind identisch und gewähren ihren Inhabern dieselben Rechte und Vorteile. 

Die folgenden Dokumente und zusätzlichen Informationen können auf Anfrage kostenfrei über den Gesellschaftssitz der SICAV bezogen werden: 

- der Verschmelzungsvorschlag; 
- der Prospekt; 
- die wesentlichen Anlegerinformationen für den aufnehmenden Teilfonds; 
- der aktuelle Jahres- und Halbjahresbericht der SICAV; 
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- der vom Abschlussprüfer erstellte Verschmelzungsbericht. 
 
 

Den Anlegern wird empfohlen, sich mit den wesentlichen Anlegerinformationen des aufnehmenden Teilfonds vertraut zu machen, die kostenfrei am 
Gesellschaftssitz der SICAV oder unter folgender Adresse erhältlich sind: https://www.candriam.lu/en/private/funds-search#. 
 

 
*** 

 
Der Prospekt vom 15. Oktober 2021, die Satzung, die Jahres- und Halbjahresberichte sowie die wesentlichen Anlegerinformationen sind kostenfrei in Papierform 
am Sitz der SICAV und bei der der deutschen Zahl- und Informationsstelle (Marcard, Stein & Co AG, Ballindamm 36, D-20095 Hamburg) erhältlich oder im 
Internet abrufbar unter: https://www.candriam.lu/en/private/funds-search#. 

 
Der Verwaltungsrat 

https://www.candriam.lu/en/private/funds-search
https://www.candriam.lu/en/private/funds-search
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Anhang 1 
 

Tabelle mit den wichtigsten Unterschieden zwischen dem aufgenommenen und dem aufnehmenden Teilfonds 
 

In der nachstehenden Tabelle sind die wichtigsten Unterschiede zwischen dem aufgenommenen Teilfonds und dem aufnehmenden Teilfonds dargestellt. 
 
Anteilinhaber des aufgenommenen Teilfonds werden darauf hingewiesen, sich auf den Prospekt zu beziehen und die wesentlichen Anlegerinformationen 
sorgfältig zu lesen, um weitere Informationen zu den besonderen Merkmalen des aufnehmenden Teilfonds zu erhalten.  
 
Die nachstehenden Informationen sind richtig und aktuell zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Mitteilung. 

 
Fusion durch Aufnahme des Teilfonds Candriam Sustainable Equity North America (aufgenommener Teilfonds) durch den Candriam Sustainable Equity US 
Teilfonds (aufnehmender Teilfonds) 

 
  Candriam Sustainable Equity North America 

(aufgenommener Teilfonds) 
 

Candriam Sustainable Equity US (aufnehmender-Teilfonds) 

Anlageziele und Anlagepolitik Wesentliche Anlagen des Fonds:  
Aktien von Unternehmen mit Gesellschaftssitz und/oder 
Hauptgeschäftstätigkeit in den Vereinigten Staaten von 
Amerika und/oder Kanada. 

Wesentliche Anlagen des Fonds: 
Aktien von Unternehmen mit Gesellschaftssitz und/oder 
Hauptgeschäftstätigkeit in den Vereinigten Staaten von 
Amerika.  
  

  Anlagestrategie:  Anlagestrategie:  

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, über eine 
Investition in die angegebenen wesentlichen Anlagen ein 
Kapitalwachstum zu erzielen und seine Benchmark zu 
übertreffen.  

 
Das Anlageverfahren besteht aus zwei Schritten: 
Zunächst wird das zulässige ESG-Universum 
(Environment, Social und Governance; d. h. die 
ökologischen und sozialen Aspekte sowie die Qualität 
der Unternehmensführung) unter Verwendung der 
Candriam-eigenen ESG-Analyse definiert. Im Anschluss 
erfolgt auf der Grundlage dieses Universums der 
Portfolioaufbau; dabei werden verschiedene Punkte, wie 
z. B. finanzielle Fundamentaldaten der Unternehmen, 
ESG-Faktoren und Risikokennzahlen (Liquidität, 
Volatilität, Korrelation usw.) unter der Verwendung 
eines quantitativen Investitionsrahmens berücksichtigt. 
Dieser Rahmen erlaubt dem Portfolioverwaltungsteam 
die Berechnung der erwarteten Renditen und Risiken 
anhand mathematischer Modelle, die auf finanziellen 
Fundamentaldaten der Unternehmen, ESG-Faktoren und 
Risikokennzahlen basieren, und die Zusammenstellung 
eines Portfolios unter Berücksichtigung dieser 
erwarteten Renditen und Risiken sowie weiterer 
Kriterien. 
 
Das nachhaltige Anlageziel des Fonds besteht darin, zur 
Verringerung der Treibhausgasemissionen durch 
spezifische Ziele sowie zur Integration klimabezogener 
Indikatoren in Emittenten- und Wertpapieranalysen 
beizutragen. Der Fonds zielt auch darauf ab, langfristig 
positive Auswirkungen auf die Umwelt und soziale Ziele 
zu haben. Insbesondere zielt der Fonds darauf ab, 
Treibhausgasemissionen zu erreichen, die insgesamt 
mindestens 30 % unter denen der Benchmark liegen.  
Um diese Ziele zu erreichen, setzt der Fonds auf eine 
Kombination aus einer vorteilhaften Auswahl der besten 
Emittenten auf der Grundlage der ESG-Kriterien und aus 
dem Ausschluss von Emittenten, die diesen Zielen 
abträglich sind oder als anfällig für Kontroversen gelten. 

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, über eine Investition in 
die angegebenen wesentlichen Anlagen ein Kapitalwachstum 
zu erzielen und seine Benchmark zu übertreffen.  
 
Das Anlageverfahren besteht aus zwei Schritten: Zunächst 
wird das zulässige ESG-Universum (Environment, Social und 
Governance; d. h. die ökologischen und sozialen Aspekte 
sowie die Qualität der Unternehmensführung) unter 
Verwendung der Candriam-eigenen ESG-Analyse definiert. 
Im Anschluss erfolgt auf der Grundlage dieses Universums 
der Portfolioaufbau; dabei werden verschiedene Punkte, 
wie z. B. finanzielle Fundamentaldaten der Unternehmen, 
ESG-Faktoren und Risikokennzahlen (Liquidität, Volatilität, 
Korrelation usw.) unter der Verwendung eines quantitativen 
Investitionsrahmens berücksichtigt. Dieser Rahmen erlaubt 
dem Portfolioverwaltungsteam die Berechnung der 
erwarteten Renditen und Risiken anhand mathematischer 
Modelle, die auf finanziellen Fundamentaldaten der 
Unternehmen, ESG-Faktoren und Risikokennzahlen 
basieren, und die Zusammenstellung eines Portfolios unter 
Berücksichtigung dieser erwarteten Renditen und Risiken 
sowie weiterer Kriterien. 
Das nachhaltige Anlageziel des Fonds besteht darin, zur 
Verringerung der Treibhausgasemissionen durch spezifische 
Ziele sowie zur Integration klimabezogener Indikatoren in 
Emittenten- und Wertpapieranalysen beizutragen. Der 
Fonds zielt auch darauf ab, langfristig positive Auswirkungen 
auf die Umwelt und soziale Ziele zu haben. Insbesondere 
zielt der Fonds darauf ab, Treibhausgasemissionen zu 
erreichen, die insgesamt mindestens 30 % unter denen der 
Benchmark liegen. Um diese Ziele zu erreichen, setzt der 
Fonds eine Kombination aus einer vorteilhaften Auswahl 
der besten Emittenten auf ESG-Kriterien und dem 
Ausschluss von Emittenten, die diesen Zielen abträglich sind 
oder als anfällig für Kontroversen gelten, um. 
Die Emittenten werden einer zweifachen Analyse 
unterzogen, bei der berücksichtigt wird, wie die Aktivitäten 
der Emittenten zum Erreichen nachhaltiger Ziele einerseits 
beitragen und wie die Geschäfte und die Maßnahmen der 
Emittenten andererseits mit den Interessen ihrer 
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Die Emittenten werden einer zweifachen Analyse 
unterzogen, bei der berücksichtigt wird, wie die 
Aktivitäten der Emittenten zum Erreichen nachhaltiger 
Ziele einerseits beitragen und wie die Geschäfte und die 
Maßnahmen der Emittenten andererseits mit den 
Interessen ihrer wichtigsten Interessengruppen in 
Einklang gebracht werden. Das Ergebnis dieser Analyse 
bildet die Grundlage, um das investierbare Universum zu 
definieren und die Fondsmanager bei ihrem 
Portfolioaufbau zu leiten.  
Diese Analyse wird durch die Ergebnisse der mit 
Emittenten geführten Dialoge bereichert.  
Dieser Anlageansatz führt dazu, dass der Fonds 
bestimmte Emittenten aufgrund ihrer schlechten ESG-
Qualität oder ihres mangelhaften Beitrags zur Erreichung 
von Nachhaltigkeitszielen meiden kann. Der 
Fondsmanager ist der Ansicht, dass diese Emittenten 
langfristig gegenüber den nachhaltigeren verlieren 
dürften. Doch die Marktvolatilität und kurzfristige 
Markttrends könnten dazu führen, dass solche 
Emittenten kurzfristig besser abschneiden als 
nachhaltige Titel.  
Der Fonds kann sowohl zu Anlage- als auch zu 
Sicherungszwecken (d. h. zum Schutz vor künftigen 
nachteiligen Finanzereignissen) Derivate einsetzen. 

wichtigsten Interessengruppen in Einklang gebracht 
werden. Das Ergebnis dieser Analyse bildet die Grundlage, 
um das investierbare Universum zu definieren und die 
Fondsmanager bei ihrem Portfolioaufbau zu leiten. 
Diese Analyse wird durch die Ergebnisse der mit Emittenten 
geführten Dialoge bereichert. Dieser Anlageansatz führt 
dazu, dass der Fonds bestimmte Emittenten aufgrund ihrer 
schlechten ESG-Qualität oder ihres mangelhaften Beitrags 
zur Erreichung von Nachhaltigkeitszielen meiden kann. Der 
Fondsmanager ist der Ansicht, dass diese Emittenten 
langfristig gegenüber den nachhaltigeren verlieren dürften. 
Doch die Marktvolatilität und kurzfristige Markttrends 
könnten dazu führen, dass solche Emittenten kurzfristig 
besser abschneiden als nachhaltige Titel. Der Fonds hat sich 
nicht um das französische SRI-Label beworben. Weitere 
Informationen finden Sie auf der Website von Candriam 
und/oder im Prospekt. Der Fonds kann sowohl zu Anlage- 
als auch zu Sicherungszwecken (d. h. zum Schutz vor 
künftigen nachteiligen Finanzereignissen) Derivate 
einsetzen. 

 
 

Benchmark MSCI North America (Net Return)  
 
Der Fonds wird aktiv verwaltet, und der Anlageansatz 
impliziert eine Bezugnahme auf eine Benchmark.  
 
Definition der Benchmark:  
Der Index misst die Wertentwicklung der in den USA und 
Kanada gelisteten Aktien von Unternehmen mit großer 
und mittlerer Marktkapitalisierung. 
  
Verwendung der Benchmark:  
- als Anlageuniversum. Im Allgemeinen,  
 gehört ein Großteil der im Fonds vertretenen 
Finanzinstrumente der Benchmark an. Investitionen 
außerhalb dieser Benchmark sind jedoch zulässig;  
- zur Bestimmung des Risikoniveaus/der 
Risikoparameter;  
- für den Performancevergleich.  
 
Grad der Abweichung der Zusammensetzung des 
Portfolios von der Benchmark:  
Da der Fonds aktiv verwaltet wird, besteht sein Ziel nicht 
darin, in alle Komponenten der Benchmark zu 
investieren oder im selben Ausmaß in diese Werte zu 
investieren wie die Benchmark selbst. Unter normalen 
Marktbedingungen ist der Tracking Error des Fonds 
moderat bis hoch, d. h. er liegt zwischen 2 % und 6 %.  
Bei dieser Messgröße handelt es sich um die geschätzte 
Abweichung der Performance des Fonds im Vergleich zur 
Performance der Benchmark. Je höher der Tracking 
Error, desto größer die Abweichungen im Vergleich zur 
Benchmark. Der tatsächliche Tracking Error hängt 
wesentlich von den Marktbedingungen ab (Volatilität 
und Korrelationen zwischen den Finanzinstrumenten) 
und kann von dem erwarteten Tracking Error abweichen. 

S&P 500 (Net Return) 

 
Der Fonds wird aktiv verwaltet, und der Anlageansatz 
impliziert eine Bezugnahme auf eine Benchmark. 
 
Definition der Benchmark:  
Der Index misst die Wertentwicklung der in den USA 
gelisteten Aktien von Unternehmen mit großer 
Marktkapitalisierung. Er umfasst 500 Unternehmen. 
 
Verwendung der Benchmark:  
- als Anlageuniversum. Im Allgemeinen gehört ein Großteil 
der im Fonds vertretenen Finanzinstrumente der 
Benchmark an. Investitionen außerhalb dieser Benchmark 
sind jedoch zulässig;  
- zur Bestimmung des Risikoniveaus/der Risikoparameter;  
- für den Performancevergleich.  
 
Grad der Abweichung der Zusammensetzung des 
Portfolios von der Benchmark:  
Da der Fonds aktiv verwaltet wird, besteht sein Ziel nicht 
darin, in alle Komponenten der Benchmark zu investieren 
oder im selben Ausmaß in diese Werte zu investieren wie 
die Benchmark selbst. Unter normalen Marktbedingungen 
ist der Tracking Error des Teilfonds moderat bis hoch, d. h. 
er liegt zwischen 2 % und 6 %. Bei dieser Messgröße 
handelt es sich um die geschätzte Abweichung der 
Performance des Fonds im Vergleich zur Performance der 
Benchmark. Je höher der Tracking Error, desto größer die 
Abweichungen im Vergleich zur Benchmark. Der 
tatsächliche Tracking Error hängt wesentlich von den 
Marktbedingungen ab (Volatilität und Korrelationen 
zwischen den Finanzinstrumenten) und kann von dem 
erwarteten Tracking Error abweichen. 
 

Währung USD USD 

Portfolioverwaltungsgesellschaft Candriam Belgium Candriam Belgium 
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Synthetischer Risiko-Rendite-
Indikator 

6 für alle Anteilsklassen 5 für alle Anteilsklassen 

Hauptrisiken, die im obigen 
Indikator nicht berücksichtigt 
wurden 

Modellrisiko 
 

Modellrisiko 
 

Methode zur Bestimmung des 
Gesamtrisikos 

Commitment-Ansatz 
 

Commitment-Ansatz 

Laufende Kosten C Thes. [LU1313772581]: 1,59 % C Thes. [LU2227857070]: 1,74 % 

 
C Aussch. [LU1313772664]: 1,59 % C Aussch. [LU2227857153]: 1,74 % 

 
I Thes. [LU1313772748]: 0,65 % I Thes. [LU2227857401]: 0,65 % 

 I-H Thes. CHF [LU1434526031]: 0,65 % I-H Thes. [LU2227858045]: 0,65 % 

 I-H Thes. EUR [LU1507501481]: 0,65 % I-H Thes. [LU2227857740]: 0,65 % 

 V Thes. [LU1313773126]*: 0,45 % V Thes. [LU2227859365]: 0,45 % 

 V-H Thes. EUR [LU1797946834]: 0,45 % V-H Thes. EUR [LU2227859449]: 0,45 % 

Gebühren  Klasse C Klassen I und V* Klasse C Klassen I und V 

Zeichnung max. 3,50 % keine max. 3,50 % keine 

Rücknahme/Umtausch keine keine keine keine 

Performancegebühren keine keine 

Letzte Annahme von 
Rücknahme- und 
Umtauschaufträgen („Cut-off“) 

12:00 Uhr mittags (Ortszeit Luxemburg) am 
Bankgeschäftstag vor einem Bewertungstag 

12:00 Uhr mittags (Ortszeit Luxemburg) am Bankgeschäftstag 
vor einem Bewertungstag 

 
* Diese Anteilsklasse ist in Deutschland nicht für den Vertrieb zugelassen. 


